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RS OGH 1987/9/15 4Ob539/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.09.1987

Norm

ZPO §235 B1

Rechtssatz

Da nach § 235 Abs 5 ZPO für die Beurteilung der Zulässigkeit der Änderung der Parteibezeichnung nur der Inhalt der

Klage maßgebend ist, kommt der Behauptung, der Kläger sei bereits vor Prozeßbeginn auf den wahren Sachverhalt

aufmerksam gemacht worden, keine rechtliche Bedeutung zu.
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